Kampfmittel - C. Sprengbomben 

Sprengbomben werden nahezu nur bei Bauarbeiten aufgefunden, da sie bis zu 5 m in das Erdreich eindringen. Für die Beurteilung, welche Maßnahmen einzuleiten sind, ist eine Ermittlung der Länge und des Durchmessers erforderlich. Diese Daten sind sofort dem Entminungsdienst zu übermitteln.

Bomben müssen vor Ort entschärft werden, hierfür müssen gegebenenfalls zusätzliche Absperrkräfte bereitgehalten werden, da Gebäude und Liegenschaften sowie Straßen geräumt bzw. abgesperrt werden müssen. In welchem Umfang geräumt und abgesperrt werden muss, entscheidet der Fachbeamte des Entminungsdienstes vor Ort.


